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sich in dieser Lage mit aller Wahrscheinlichkeit auf die Seite des Neutralen stellen, so dass es

rechtlich durchaus möglich ist, dass internierte Verbände auf der Seite des Neutralen erneut in
den Krieg eintreten. Es ist beispielsweise interessant zu sehen, wie sehr in den deutschen An-

griffsstudien gegen die Schweiz vom Sommer 1940 das Vorhandensein der damals in der Schweiz

internierten 2. polnischen Division in Rechnung gestellt wurde.

Dasselbe gilt auch für das im neutralen Gebiet befindliche Kriegsmaterial, das im Bedarfsfall

vom Neutralen ebenfalls selbst verwendet werden darf.

2. Die IzzfmzzVrazzg £/ei«er Grappe/z oder ei«ze/«er zVIi/i/drperrone«

Vereinzelt oder in kleinen Gruppen auf neutrales Gebiet übertretende Verwundete, Abgesprengte,
Verirrte müssen vom neutralen Staat ebenfalls interniert werden. Dabei wird es in der Praxis

nicht immer leicht sein, die von militärischen Ereignissen auf neutrales Gebiet abgedrängten

Militärpersonen von den Kriegsdeserteuren und Refraktären zu unterscheiden. Dieser Unterschied
kann vor allem bei der späteren Heimschaffung wichtig werden.

In einer Sonderlage befinden sich die Flugzeugbesatzungen, die, wenn sie im neutralen Gebiet

gelandet sind, in gleicher Weise interniert werden müssen wie die Erdtruppen. Dabei ist es

unwesentlich ob sie aus Irrtum oder Absicht bei der Ausübung eines militärischen Auftrages, auf
der Flucht oder im Zusammenhang mit einer Notlandung auf neutrales Gebiet eingeflogen sind.

Die Erfüllung der sich mit der Internierungspflicht übergetretener Heeresangehöriger kriegfüh-
render Mächte auf neutrales Gebiet ergebenden Obliegenheiten kann den neutralen Staat vor
schwere und gefährliche Aufgaben stellen. Die Internierung ist eine militärische Neutralitäts-

pflicht, auf die sich deshalb der Neutrale materiell und organisatorisch schon im Frieden sehr

gründlich vorbereiten muss.

Notwendigkeit und Zweck einer Sicherheitspolitik
Der Bundesrat ist überzeugt, dass wir auch in Zukunft nur dann erfolgreich für den Frieden wir-
ken können, wenn wir gleichzeitig unsere eigene Sicherheit g/iZaèwàVdz'g gewährleisten. Glaub-
würdig ist die Sicherheitspolitik eines Landes, wenn eine realistische Einschätzung der Gefahren
und eine nüchterne Beurteilung der eigenen Möglichkeiten zu einer Konzeption und deren Ver-
wirklichung führen, die Verfraz/e» z/zz Izzzzezvz zz/zd zzzztA az/wezz RerpeP/ zu erwecken vermag.

Eine solche Konzeption dient im einzelnen folgenden Zwecken:

- Sie soll die der LöKderregierztvg, die zur Gewährleistung unserer Sicherheit laufend,
aber auch auf weite Sicht zu treffen sind, vorbereiten und erleichtern.

- Sie soll den allgemeinen Rahmen unserer Sicherheitspolitik abstecken und damit verbindliche
RicPfpzzzzEfi? /«> dfff P/zzzzezz zz/zd Kzz/zde/zz der einzelnen Instanzen setzen.

- Sie soll dem Schweizervolk £7«è//V£ z/z die Vz'e/ieÄic/ziigEeii der staatlichen Selbstbehauptung
geben und ihm die Beurteilung der sicherheitspolitischen Massnahmen ermöglichen.

- Sie soll zeigen, dass der Kleinstaat in der Lage ist, durch gezielte und kraftvolle Anstrengungen
seine Sicherheit az/tA zz/z/er de/z Pezz/zge/z Ve/Ad/Z/zzAe/z zu erhöhen.

Aus dem Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Sicherheitspolitik der Schweiz.

373


	Notwendigkeit und Zweck einer Sicherheitspolitik

